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Betreff Abstimmungsverfahren Heimat-Preis und Neubesetzung der Jury 

Beschluss: 
 
1. Der Kreistag wählt für die Dauer der Förderperiode bis 2027 die folgenden Personen zum Jury-

mitglied für den Heimatpreis: ___________________________.  
2. Der Kreistag nimmt die abgestimmten Verfahrensregeln der Jury des Heimat-Preises zur 

Kenntnis.  
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I. Sachdarstellung 
Seit dem Jahr 2019 vergibt der Kreis Coesfeld jährlich einen Heimat-Preis. Möglich wird dies durch 
das Förderprogramm der Landesregierung „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was 
Menschen verbindet“. In seinem Beschluss vom 29.03.2023 hat der Kreistag beschlossen, sich auch in 
der neuen Förderperiode für die Jahre 2023 bis 2027 an dem vom Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW aufgelegten Förderprogramm zu beteiligen und im 
Zuge dessen jährlich einen Heimat-Preis zu verleihen (vgl. SV-9-1347 und SV-10-0851).  
Nach der Kommunalwahl 2025 und der damit verbundenen neuen Zusammensetzung des Kreista-
ges sowie der Neubildung der Fraktionen ist eine Neubenennung der Jury-Mitglieder erforderlich. Es 
ist beabsichtigt, dass die Fraktionen des Kreistags entsenden jeweils eine von ihnen benannte Vertre-
tung für die Jury des Heimatpreises benennen. Dabei ist nach Möglichkeit auf eine ausgewogene 
Besetzung im Hinblick auf Geschlecht und Alter zu achten. Den Beschluss über die Entsendungen 
trifft der Kreistag. 
 
Der Kreistag nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass die Jury des Heimat-Preises sich in ihrer letzten Sit-
zung am 2.10.2025 auf ein Abstimmungsprozedere verständigt hat:  
  
A) Grundsätzliche Verfahrensregeln  
Mindestens die Hälfte der Jury-Mitglieder muss anwesend sein, damit die Jury beschlussfähig ist und 
gültige Entscheidungen treffen kann. Es gibt keine Vertretungsrege-
lung. Grundsätzlich sind ausschließlich teilnehmende Jury-Mitglieder stimmberechtigt, wobei eine 
digitale Abstimmung jedoch nach vorheriger Ankündigung möglich ist. Nicht anwesende Mitglieder 
können vorab ihre Einschätzung mit Beschlussempfehlung als Beratungsgrundlage mitteilen. Sie 
nehmen jedoch nicht formal an der Abstimmung teil. Jury-Mitglieder sind verpflichtet, mögliche Be-
fangenheit proaktiv offenzulegen. Bei festgestellter Befangenheit enthalten sich die betroffenen Mit-
glieder der Stimme und nehmen nicht an der entsprechenden Abstimmung teil.  
 
B) Abstimmungsmodus  
Die Abstimmung erfolgt offen per Handzeichen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Landrat als 
Vorsitzender der Jury mit seiner Stimme. 
  
C) Entscheidungen  
Die Verwaltung schlägt weiterhin mehrere Mottos vor, die durch die Jury-Mitglieder ergänzt werden 
können. Eine Online-Abstimmung zur Festlegung des Mottos ist möglich. Die Verwaltung bereitet auf 
Basis der Antragsunterlagen und unter Berücksichtigung des Mottos eine Voreinschätzung des Be-
werberfeldes vor. Diese kann als Diskussionsgrundlage genutzt werden. Die Abstimmung von Motto 
und Preistragenden erfolgt auf Basis eines Mehrheitsentscheids.  
 
D) Protokollierung und Vertraulichkeit  
Die Abstimmungsergebnisse werden durch die Verwaltung protokolliert. Begründungen, Diskussions-
inhalte oder persönliche Meinungsäußerungen werden nicht festgehalten. Alle Jurysitzungen sind 
nicht öffentlich. Sämtliche Inhalte und Entscheidungen unterliegen der Vertraulichkeit bis zur offiziel-
len Preisverleihung.  
 
II. Entscheidungsalternativen 
Keine. 
 
III. Auswirkungen /Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, Klima) 
Die für den Wettbewerb erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt 2026 berücksichtigt.  
 
IV. Zuständigkeit für die Entscheidung 
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Kreistag laut „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderpro-
gramms „Heimat-Preis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen.  
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